
An den
Gemeindevorstand

Ortsstraße 124

64756 Mossautal

Abs.: BUND-Odenwald,  Rondellstraße 9, 64739 Höchst i. Odw.

Betr.: Außenbereichssatzung „Molkereiweg“ in Hüttental
           hier: Ihr Schreiben vom 11.12.2017

Beteiligung gemäß §3(2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit  geben  wir  Ihnen  im  Auftrag  und  im Namen  des  BUND-Hessen  e.V.  folgende
Anregungen zum Planentwurf vom Oktober 2017. 

- Die  Planung widerspricht  §1a(2)  BauGB,  da die  Notwendigkeit,  landwirtschaftliche
Flächen  in  Anspruch  zu  nehmen,  nicht  durch  eine  detaillierte  Untersuchung  der
Verdichtungsmöglichkeiten im Bestand begründet wird. Es fehlt eine Angabe darüber,
welche der vorhandenen Gebäude welche derzeitige Nutzung aufweisen, und welche
Nutzungsänderungen durch die Planung ermöglicht werden. 

- Infolge der überbaubaren Fläche ist die Planung nicht aus dem Flächennutzungsplan
der Gemeinde entwickelt. Wir halten die Wahl des Planverfahrens nach §13 BauGB
und den Verzicht auf eine Umweltprüfung gemäß §2(4) BauGB für fehlerhaft.

- Die  Satzung  steht  in  deutlichem  Widerspruch  zu  §35(1)  BauGB.  Die  besonderen
Gründe für eine Nichtgenehmigung im Einzelfall nach §35(2) BauGB – wie sie in (3)
Nr.  5 und 7 des Paragraphen genannt sind – sind hier gegeben. Die Belange des
Naturschutzes sind weder ausreichend vertieft untersucht worden, noch sind sie als
augenscheinlich nicht vorhanden zu bewerten.

- Die 'Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume  sowie  der  wildlebenden  Tiere  und  Pflanzen'  (FFH-Richtlinie)  ist
uneingeschränkt einschlägig. Das Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung DE-6319-303
„Oberlauf  und  Nebenbäche  der  Mümling“  ist  von  der  Planung  betroffen.  Die
vorliegenden  Planinhalte  sind  nicht  geeignet,  das  Schutzregime  der  betroffenen
Flächen zu verbessern. Es wurden keine Untersuchungen zum Entwicklungsstatus der
geschützten  Arten  im  Plangebiet  vorgelegt.  Es  wurde  nicht  dargelegt,  welche
Auswirkungen die verstärkte Siedlungsnutzung – die ja ausdrückliches Planziel ist –
auf  den  erforderlichen  Schutz  des  FFH-Gebietes  hat.  Die  pauschale  Aussage  im
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letzten Satz der Begründung (S. 11), die Planung habe keine Auswirkungen, ist falsch,
da ja eine Verstärkung der Siedlungsnutzung geplant ist.

Wir weisen auf die jüngste Rechtsprechung hin, die bei CEF-Maßnahmen festgestellt
hat,  dass  der  gebotene Schutz  der  gefährdeten  Arten  nicht  durch  die  Maßnahme
allein sichergestellt  ist.  Vielmehr muss die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen im
Einzelfall  auch  geprüft  und  nachgewiesen  werden.  Die  Planung  muss   diese
Klarstellung  der  Rechtslage  durch  ein  Monitoring  der  naturschutzfachlichen
Festsetzungen berücksichtigen.

- Die 'Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik' (EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)) des
Europäischen  Parlamentes  und  des  Rates  vom  23.  Oktober  2000  ist  mit  ihrem
Verschlechterungsverbot  uneingeschränkt  einschlägig.  Gemäß  dem  Hessischen
Wassergesetz ist bei Planungen ein öffentlicher Gewässerschutzstreifen auszuweisen.
Dieser fehlt hier auf Parzelle 38.  Es ist nicht ersichtlich, ob  das Plangebiet in einem
überschwemmungsgefährdeten  Gebiet  gemäß  §46  HWG  liegt.  Das  dargestellte
Überschwemmungsgebiet hat wahrscheinlich nur den  Fall HQ100 zum Inhalt. Stand
der Odenwälder Betrachtung ist aber das Hochwasser HHQ100. Gleichfalls ist nicht
klar, ob  die Bedingungen des §23(3) Nr. 8, 9 und 10 HWG eingehalten sind, die eine
Genehmigung  von  Bauten  im  Gewässerrandstreifen  definieren.  Wir  fordern  die
gemäß §24 HWG gebotene Renaturierung des Marbachs im Plangebiet ein.

- Die vorgelegte Planung macht deutlich, dass die Grundlagen des Baugesetzbuches
durch die Gemeinde Mossautal  einseitig zugunsten der Förderung von Nutzungen
ausgelegt  werden.  Die  Pflicht  zur  Erfassung  und  planerischen  Bewältigung  von
Planungsfolgen  für  Natur  und  Umwelt  wird  nicht  angemessen  erfüllt.  Es  fehlt
vollständig eine Abschätzung der Umweltfolgen, die aus der Planung resultieren. Wir
erwarten gemäß §1a(3) BauGB - Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes -  und §1a
(5)  BauGB  -  Klimaschutz  -  eine  Analyse  des  bestehenden  Zustandes  sowie
Festsetzungen  zur  Verwendung  regenerativer  Energie  zur  Gebäudeheizung.  Die
Problematik der Störung der Kaltluft-Strömungen durch eine weitere Bebauung kann
nicht pauschal negiert werden, ohne hierzu Details vorzulegen.

- Die  IHK-Darmstadt  bescheinigt  der  Gemeinde  Mossautal  in  ihrer  Publikation
"Nahversorgung im Odenwaldkreis" vom Oktober 2013 einen Einwohnerrückgang um
ca. 5% in der Zeit von 2001 bis 2011 und erwartet bis 2030 einen weiteren Rückgang
der Einwohnerzahl um bis zu 10%. Gleichzeitig wird prognostiziert, dass der Anteil
der Menschen über 65 Jahre auf bis zu 35% der Bevölkerung ansteigen wird. Es ist
nicht  ersichtlich,  wie die  Gemeinde im Sinne von §1  BauGB auf  diese absehbare
Entwicklung reagieren will. Jedenfalls leistet die vorliegende Satzung keinen Beitrag
zur Bewältigung der demographischen Probleme.

- Die im Planentwurf dargelegte naturschutzfachliche Untersuchungsmethodik schließt
nach unserer Einschätzung nicht aus, dass geschützte Arten wie die Zauneidechse
sowie Rotmilan und Steinkauz beeinträchtigt werden können. Das Plangebiet gehört
zum  Jagdraum  der  genannten  Vogelarten.   Wir  halten  die  Erstellung  eines
vollständigen Artenkatalogs für alle gesetzlich geschützten Arten für unverzichtbar,
um begründete Aussagen zum Naturschutz machen zu können. 
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Zitat  aus  der  Begründung:  Durch  die  im  Planungsgebiet  bereits  vorhandenen  Nutzungen
(insbesondere auch nahe zur Marbach) sind keine neuen Beeinträchtigungen für die Lebensräume des
Fließgewässers zu erwarten.

Das Zitat verkennt, dass der schlechte Erhaltungszustand der Arten gerade durch die
bisherige Nutzung verursacht wurde und dass es Aufgabe der Planung ist, dem mit
entsprechenden Festsetzungen und Maßnahmen entgegen zu wirken. Wir halten die
in  der  Begründung  geäußerte  Absicht  der  Gemeinde,  auf  eine  detaillierte
Untersuchung bedrohter Arten zu verzichten, für nicht sachgerecht.

- Wir  halten  die  Untersuchung  von  mindestens  zwei  Vegetationsperioden  für  den
weiteren  Planungsbereich,  der  sämtliche  angrenzenden  Grundstücke  bis  zu  einer
Entfernung von ca. 200m umfassen muss, für angemessen.

- Wir  halten  eine  zusammenhängende  Ausgleichsfläche  in  engem  räumlichen
Zusammenhang mit dem Plangebiet  für erforderlich,  um die Schutzinteressen von
nachgewiesenen Arten der FFH-Anhänge I, II und IV zu berücksichtigen.

- Wir halten es grundsätzlich für problematisch, wenn bei geplanten Veränderungen
stets unter Hinweis auf die Flächengröße von 'unerheblichen' negativen Einflüssen
geredet  wird.  Die  gesetzliche  Verpflichtung,  Veränderungen,  die  von der  Planung
hervorgerufen werden, zu quantifizieren, wird damit nicht erfüllt. 

Mit freundlichen Grüßen

BUND-Odenwald

Harald Hoppe
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